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                         Gastgewerbe 
 
  § 111. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe (§ 94 
Z 26) bedarf es für 
  1. die Beherbergung von Gästen; 
  2. die Verabreichung von Speisen jeder Art und den Ausschank von 
     Getränken. 
  (2) Keiner Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe bedarf es für 
  1. den Ausschank und den Verkauf von in handelsüblich 
     verschlossenen Gefäßen abgefüllten Getränken durch zur Ausübung 
     des mit Omnibussen betriebenen Mietwagen-Gewerbes berechtigte 
     Gewerbetreibende an ihre Fahrgäste; 
  2. die Beherbergung von Gästen, die Verabreichung von Speisen 
     jeder Art und den Verkauf von warmen und angerichteten kalten 
     Speisen, den Ausschank von Getränken und den Verkauf dieser 
     Getränke in unverschlossenen Gefäßen im Rahmen eines einfach 
     ausgestatteten Betriebes, der in einer für den öffentlichen 
     Verkehr nicht oder nur schlecht erschlossenen Gegend gelegen 
     und auf die Bedürfnisse der Bergsteiger und Bergwanderer 
     abgestellt ist (Schutzhütte); 
  3. die Verabreichung von Speisen in einfacher Art und den 
     Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und von Bier in 
     handelsüblichen verschlossenen Gefäßen, wenn hiebei nicht mehr 
     als acht Verabreichungsplätze (zum Genuss von Speisen und 
     Getränken bestimmte Plätze) bereitgestellt werden; 
  4. die Beherbergung von Gästen, wenn nicht mehr als zehn 
     Fremdenbetten bereitgestellt werden, und die Verabreichung des 
     Frühstücks und von kleinen Imbissen und der Ausschank von 
     nichtalkoholischen Getränken und von Bier in handelsüblichen 
     verschlossenen Gefäßen sowie von gebrannten geistigen Getränken 
     als Beigabe zu diesen Getränken an die Gäste; 
  5. die Verabreichung von Speisen und den Ausschank von Getränken 
     nach Maßgabe des § 143 Z 7 der Gewerbeordnung 1994 in der 
     Fassung vor dem In-Kraft-Treten der Novelle BGBl. I 
     Nr. 111/2002, wenn die Verabreichung von Speisen und der 
     Ausschank von Getränken im Zusammenhang mit der Ausübung des 
     Buschenschankes (§ 2 Abs. 9) erfolgt; 
  6. den Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und den Verkauf 
     dieser Getränke in unverschlossenen Gefäßen, wenn der Ausschank 
     oder der Verkauf durch Automaten erfolgt. 
  (3) Unter Verabreichung und unter Ausschank ist jede Vorkehrung 
oder Tätigkeit zu verstehen, die darauf abgestellt ist, dass die 
Speisen oder Getränke an Ort und Stelle genossen werden. 
  (4) Unbeschadet der den Gastgewerbetreibenden gemäß § 32 
zustehenden Rechte stehen ihnen noch folgende Rechte zu: 
  1. das Einstellen von Fahrzeugen ihrer Gäste, 
  2. das Halten von Spielen, 
  3. soweit Gäste beherbergt werden, die Veranstaltung von 



     Ausflugsfahrten für ihre Gäste, sofern es sich dabei nicht um 
     Pauschalreisen im Sinne des § 2 Abs. 1 der 
     Reisebürosicherungsverordnung, BGBl. II Nr. 316/1999, handelt. 
  4. während der Betriebszeiten des Gastgewerbebetriebes der Verkauf 
     folgender Waren: 
     a) die von ihnen verabreichten Speisen und ausgeschenkten 
        Getränke, halbfertige Speisen, die von ihnen verwendeten 
        Lebensmittel sowie Reiseproviant; 
     b) Waren des üblichen Reisebedarfes (zB Treib- und 
        Schmierstoffe, Toiletteartikel, Badeartikel, 
        Fotoverbrauchsmaterial, Ansichtskarten, Lektüre, übliche 
        Reiseandenken); 
     c) Geschenkartikel. 
  (5) Bei der Gewerbeanmeldung (§ 339) ist die Betriebsart zu 
bezeichnen, in der das Gastgewerbe ausgeübt werden soll. Änderungen 
der Betriebsart sind der Behörde anzuzeigen. 
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                Vorschriften über die Gewerbeausübung 
 
  § 112. (1) Ein Gastgewerbe wird auch dann ausgeübt, wenn einzelne 
Dienstleistungen, die in ihrer Gesamtheit eine gastgewerbliche 
Tätigkeit gemäß § 111 Abs. 1 ergeben, gesondert von zwei oder 
mehreren Unternehmern für dieselben Leistungsempfänger und im selben 
Standort erbracht werden. 
  (2) Die Gastgewerbetreibenden haben die Betriebsräume und die 
allfälligen sonstigen Betriebsflächen und deren Einrichtung und 
Ausstattung stets in gutem Zustand zu erhalten und dafür zu sorgen, 
dass die Betriebsräume und die allfälligen sonstigen 
Betriebsflächen, die Betriebseinrichtung und die Betriebsführung den 
der Betriebsart entsprechenden Anforderungen Rechnung tragen. Der 
Landeshauptmann hat erforderlichenfalls unter Bedachtnahme auf eine 
dem Ansehen der österreichischen Tourismuswirtschaft entsprechende 
Gewerbeausübung sowie auf besondere regionale oder örtliche 
Besonderheiten durch Verordnung festzulegen, durch welche Maßnahmen 
diesen Verpflichtungen der Gewerbetreibenden entsprochen wird. 
  (3) Gastgärten, die sich auf öffentlichem Grund befinden oder an 
öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, dürfen jedenfalls von 8 bis 
23 Uhr betrieben werden, wenn sie ausschließlich der Verabreichung 
von Speisen und dem Ausschank von Getränken dienen, lautes Sprechen, 
Singen und Musizieren in ihnen vom Gastgewerbetreibenden untersagt 
ist und auf dieses Verbot hinweisende Anschläge dauerhaft und von 
allen Zugängen zum Gastgarten deutlich erkennbar angebracht sind. 
Gastgärten, die sich weder auf öffentlichem Grund befinden, noch an 
öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, dürfen jedenfalls von 9 bis 
22 Uhr betrieben werden, wenn sie die Voraussetzungen des ersten 



Satzes erfüllen. Der Landeshauptmann kann mit Verordnung abweichende 
Regelungen betreffend die Gewerbeausübung in Gastgärten für solche 
Gebiete festlegen, die insbesondere wegen ihrer Flächenwidmung, 
ihrer Verbauungsdichte, der in ihnen bestehenden Bedürfnisse im 
Sinne des § 113 Abs. 1 und ihrer öffentlichen Einrichtungen, wie 
Krankenhäuser, Altersheime, Bahnhöfe, Theater, Sportplätze und 
Parks, diese Sonderregelung rechtfertigen. 
  (4) Gastgewerbetreibende, die alkoholische Getränke ausschenken, 
sind verpflichtet, auf Verlangen auch kalte nichtalkoholische 
Getränke auszuschenken. Weiters sind sie verpflichtet, mindestens 
zwei Sorten kalter nichtalkoholischer Getränke zu einem nicht 
höheren Preis auszuschenken als das am billigsten angebotene kalte 
alkoholische Getränk (ausgenommen Obstwein) und diese besonders zu 
kennzeichnen. Der Preisvergleich hat jeweils auf der Grundlage des 
hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffenden Getränke zu 
erfolgen. 
  (5) Die Gastgewerbetreibenden sind verpflichtet, Personen, die 
durch Trunkenheit, durch ihr sonstiges Verhalten oder ihren Zustand 
die Ruhe und Ordnung im Betrieb stören, keine alkoholischen Getränke 
mehr auszuschenken. 
  (6) Wer das Gastgewerbe in der Form ausübt, dass er Geflügel 
grillt und dieses mit Beilagen verabreicht, kann diese Tätigkeit im 
Umgebungsbereich von Lebensmittelgeschäften regelmäßig ausüben, ohne 
dass er diese Tätigkeit als weitere Betriebsstätte (§ 46 Abs. 2) 
anzeigen muss. 
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                   Sperrstunde und Aufsperrstunde 
 
  § 113. (1) Der Landeshauptmann hat den Zeitpunkt, zu dem 
gastgewerbliche Betriebe geschlossen werden müssen (Sperrstunde), 
und den Zeitpunkt, zu dem sie geöffnet werden dürfen 
(Aufsperrstunde), für die einzelnen Betriebsarten der Gastgewerbe 
durch Verordnung festzulegen; er hat hiebei auf die Bedürfnisse der 
ortsansässigen Bevölkerung und der Touristen Bedacht zu nehmen und 
erforderlichenfalls von der Festlegung einer Sperrzeit abzusehen. 
Bei den in Bahnhöfen, auf Flugplätzen und an Schiffslandeplätzen 
gelegenen Gastgewerbebetrieben hat der Landeshauptmann insbesondere 
den Verpflegungsbedarf der Reisenden zu berücksichtigen; zu dieser 
Frage sind auch die in Betracht kommenden Verkehrsunternehmen zu 
hören. 
  (2) Der Landeshauptmann kann zum Schutz der Wohnbevölkerung vor in 
ihrem Wohnbereich auftretendem störendem Lärm für in Vereinslokalen 
ausgeübte gastgewerbliche Tätigkeiten eine von Abs. 1 abweichende 
frühere Sperrstunde mit Verordnung festlegen, ohne dass auf die 
Betriebsart Bedacht zu nehmen ist. Dies gilt nicht für Lokale, die 
das typische Erscheinungsbild eines Gastgewerbes aufweisen. 
Jedenfalls muss die Ausübung dieser Tätigkeiten bis 20 Uhr gestattet 



sein. 
  (3) Die Gemeinde kann unter Bedachtnahme auf die sonstigen 
öffentlichen Interessen für einzelne Gastgewerbebetriebe eine 
frühere Aufsperrstunde oder eine spätere Sperrstunde, gegebenenfalls 
mit den durch den Anlass bestimmten Beschränkungen, bewilligen. Eine 
solche Bewilligung ist nicht zu erteilen, wenn die Nachbarschaft 
wiederholt durch ein nicht strafbares Verhalten von Gästen vor der 
Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumutbar belästigt oder 
der Gastgewerbetreibende wegen Überschreitung der Sperrstunde oder 
der Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist. In 
Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, haben die Gemeinden 
diese Behörden vor Erteilung der Bewilligung zu hören. 
  (4) Die Gemeinde hat diese Bewilligung zu widerrufen, wenn 
sicherheitspolizeiliche Bedenken bestehen, die Nachbarschaft 
wiederholt durch ein nicht strafbares Verhalten von Gästen vor der 
Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumutbar belästigt oder 
der Gastgewerbetreibende wegen Überschreitung der Sperrstunde oder 
der Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist. In 
Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, haben die Gemeinden 
diese Behörden vor einer Entscheidung zu hören. 
  (5) Wenn die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht strafbares 
Verhalten von Gästen vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes 
unzumutbar belästigt wurde oder wenn sicherheitspolizeiliche 
Bedenken bestehen, hat die Gemeinde eine spätere Aufsperrstunde oder 
eine frühere Sperrstunde vorzuschreiben. Diese Vorschreibung ist zu 
widerrufen, wenn angenommen werden kann, dass der für die 
Vorschreibung maßgebende Grund nicht mehr gegeben sein wird. In 
Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, haben die Gemeinden 
vor einer Entscheidung diese Behörden zu hören. Nachbarn, die eine 
Verkürzung der Betriebszeit des Gastgewerbebetriebes bei der 
Gemeinde angeregt haben, sind Beteiligte im Sinne des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991. 
  (6) Die Sperrstunde und die Aufsperrstunde dürfen in Verordnungen 
und Bescheiden gemäß den vorstehenden Absätzen nur einheitlich für 
den gesamten Gastgewerbebetrieb mit allen seinen Betriebsräumen und 
allfälligen sonstigen Betriebsflächen festgelegt werden. 
  (7) Die Gastgewerbetreibenden haben die Betriebsräume und die 
allfälligen sonstigen Betriebsflächen, ausgenommen die der 
Beherbergung dienenden, während der festgelegten Sperrzeiten 
geschlossen zu halten. Während dieser Zeit dürfen sie Gästen weder 
den Zutritt zu diesen Räumen und zu diesen Flächen noch dort ein 
weiteres Verweilen gestatten und die Gäste auch nicht in anderen 
Räumen oder auf anderen sonstigen Flächen gegen Entgelt bewirten. 
Die Gastgewerbetreibenden haben die Gäste rechtzeitig auf den 
Eintritt der Sperrstunde aufmerksam zu machen; sie haben den Betrieb 
spätestens zur Sperrstunde zu verlassen. In Beherbergungsbetrieben 
ist die Verabreichung von Speisen und Getränken an 
Beherbergungsgäste auch während der vorgeschriebenen Sperrzeiten 
gestattet. 
  (8) Die Abs. 1 bis 5 und 7 gelten auch für Betriebe, in denen die 
im § 111 Abs. 2 Z 2 bis 5 ausgeführten Tätigkeiten ausgeübt werden, 
sinngemäß. 
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                  Alkoholausschank an Jugendliche 
 
  § 114. (1) Gewerbetreibende, die alkoholische Getränke 
ausschenken, dürfen weder selbst noch durch die im Betrieb 
beschäftigten Personen alkoholische Getränke an Jugendliche 
ausschenken oder ausschenken lassen, wenn diesen Jugendlichen nach 
den landesrechtlichen Jugendschutzbestimmungen der Genuss von 
Alkohol verboten ist. In diesen Fällen haben die Gewerbetreibenden 
an einer geeigneten Stelle der Betriebsräume einen Anschlag 
anzubringen, auf dem deutlich auf dieses Verbot hingewiesen wird. 
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